
Ordnung über die Rechtsfolgen eines
Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich der

Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse

vom 8. Februar 2017

(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2017, Nr. 4, Ziff. 41, S. 49 f.)

vom 08.02.2017 (Beschluss der Zentral-KODA gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 3 lit. d Zentral-
KODA-Ordnung (ZKO), in Kraft gesetzt im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese
Mainz 2017, Nr. 4, Ziff. 41, S. 49 f.)

i. V. m. § 3 Abs. 2 Arbeitsvertragsordnung für das Bistum Mainz (AVO Mainz) vom
16.12.2008 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt im Kirchlichen Amtsblatt für die Diöze-
se Mainz 2009, Nr. 2, Ziff. 23, S. 13 ff.) in der jeweils geltenden Fassung

Bei jedem Wechsel eines oder einer Beschäftigten von einem Dienstgeber im Bereich
der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse
zu einem anderen Dienstgeber im Bereich der Grundordnung, für den ein anderer ar-
beitsrechtlicher Regelungsbereich gilt (Wechsel in der Zuständigkeit der nach Art. 7
Grundordnung gebildeten Kommission), gilt Folgendes:

1. Bei der Zuordnung zur Stufe der Entgelttabelle erfolgt grundsätzlich keine Anrech-
nung von Vordienstzeiten. Soweit die Unterbrechung zwischen den Arbeitsverhält-
nissen nicht mehr als 6 Monate beträgt, darf der oder die Beschäftigte jedoch nicht
mehr als eine Entwicklungsstufe gegenüber dem vorherigen Arbeitsverhältnis mit
einschlägiger beruflicher Tätigkeit zurückgestuft werden.

Weichen die Entgeltsysteme der verschiedenen Kommissionen hinsichtlich der An-
zahl der Stufen oder hinsichtlich der regulären Verweildauer in den Stufen innerhalb
derselben Entgeltgruppe voneinander ab, erfolgt die Stufenzuordnung im neuen
Kommissionsrecht unter Anrechnung der einschlägigen beruflichen Tätigkeiten, so-
weit diese bei einem früheren Dienstgeber im Geltungsbereich der Grundordnung
geleistet wurden und die Unterbrechung zwischen den Arbeitsverhältnissen nicht
mehr als 6 Monate beträgt. Die sich daraus ergebende Stufenzuordnung kann um
eine Stufe abgesenkt werden.

2. Der oder die Beschäftigte erhält auf Antrag vom bisherigen Dienstgeber die Jah-
ressonderzahlung bzw. das Weihnachtsgeld beim Ausscheiden anteilig auch dann,
wenn das Arbeitsverhältnis vor einem festgelegten Stichtag endet. Der Anspruch
nach Satz 1 beträgt ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem der oder die
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Beschäftigte Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts hat. Als Monat gilt
eine Beschäftigungszeit von mehr als 15 Kalendertagen.

Diese Regelungen zur Jahressonderzahlung bzw. zum Weihnachtsgeld sind sinnge-
mäß auch auf Regelungen zum Leistungsentgelt bzw. zur Sozialkomponente bei
Dienstgeberwechsel im oben genannten Sinne anzuwenden.

3. Für die Berechnung von Kündigungsfristen werden Vorbeschäftigungszeiten aus
einem vorherigen Arbeitsverhältnis mit einem Faktor von 0,5 berücksichtigt (Vorbe-
schäftigungszeiten von mehr als 6 Monaten werden hierbei wie ein volles Jahr ange-
rechnet). Alle anderen Regelungen, welche darüber hinaus an die Beschäftigungszeit
anknüpfen, bleiben hiervon unberührt; dies gilt insbesondere für die Unkündbarkeit
und die Regelungen über die Probezeit.

4. Von den vorstehenden Vorschriften abweichende, für die Beschäftigten günstigere
Regelungen in den Arbeitsvertragsordnungen bleiben unberührt.

5. Diese Ordnung tritt rückwirkend zum 01.06.2016 in Kraft. Sie tritt an die Stelle
der „Ordnung über die Anrechnung von Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stu-
fenlaufzeiten“ (Beschluss der Zentral-KODA vom 12.11.2009).
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